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Änderungssatzung  

zur Satzung zur Regelung des Kreisverfassungs-
rechts vom 20.05.2020 

 
 

Der Landkreis Freyung-Grafenau erlässt aufgrund 
des Art. 14a und des Art. 17 LKrO folgende Ände-
rungssatzung: 
 

§ 1 Änderung der Satzung 
 
Die Satzung zur Regelung von Fragen des Kreisver-
fassungsrechts vom 20.05.2020 wird wie folgt ge-
ändert: 
 
§ 5 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
Beruflich selbständig tätige Mitglieder des Kreis-
tags sowie Personen, die für die Teilnahme an Sit-
zungen eine Hilfskraft zur Betreuung ihrer Kinder o-
der einer von ihnen zu pflegenden Person in An-
spruch nehmen, erhalten zu der Entschädigung 
nach Absatz 2 für jeden Sitzungstag eine weitere 
Ersatzleistung von pauschal 35 €. 
 

Darüber hinaus werden nachgewiesene mandats-
bedingt notwendige Betreuungskosten für im 
Haushalt der ehrenamtlich tätigen Person lebende 
Kinder, die entweder das zwölfte Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben oder aufgrund einer Behin-
derung auf Hilfe angewiesen sind, sowie für pflege-
bedürftige Angehörige i.S. d. Art. 20 Abs. 5 
BayVwVfG mit festgestelltem Pflegegrad nach § 15 
Abs. 1 S. 1 SGB XI in Höhe von bis zu 20 € pro Sit-
zungsstunde, jedoch max. bis zu 100 € pro Sit-
zungstag erstattet. Für Personen, denen eine Ent-
schädigung nach Art. 14a Abs. 2 Nr. 3 LKrO bzw. § 5 
Abs. 3 HS 2 zusteht gilt dies nur, soweit die erstat-
tungsfähigen Betreuungskosten diese Entschädi-
gung übersteigen. Die Erstattung mandatsbeding-
ter Betreuungskosten kann nur verlangt werden, 
soweit für denselben Zeitraum kein Verdienstaus-
fall Art. 14a Abs. 2 Nr. 1 oder 2 LKrO geltend ge-
macht werden kann. 
 
Über die Eigenschaft als beruflich selbständige Per-
son sowie die Inanspruchnahme einer Betreuungs-
möglichkeit ist bei Beginn der Wahlperiode eine Er-
klärung abzugeben. Ändert sich der Status wäh-
rend der Wahlperiode, hat das Kreistagsmitglied 
dies unverzüglich dem Landkreis anzuzeigen. 
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§ 2 Inkrafttreten 
 
Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 
01.01.2024 in Kraft. 
 
Freyung, 11.04.2024 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
 
Sebastian Gruber 
Landrat 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
des (Grund-)Schulverbandes Thurmansbang 

(Landkreis Freyung - Grafenau) 
für das Haushaltsjahr 2024 

 
 

Auf Grund der Art. 9 Abs. 1 des Bayer. Schulfinan-
zierungsgesetzes - BaySchFG -, Art. 40 Abs. 1 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
(GO) erlässt der Schulverband folgende Haushalts-
satzung: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungs-
haushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
678.400 € und im Vermögenshaushalt in den Ein-
nahmen und Ausgaben mit 40.000 € ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

(1) Schulverbandsumlage (Verwaltungsumlage) 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht ge-
deckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Fi-
nanzierung von Ausgaben im Verwaltungs-
haushalt wird für das Haushaltsjahr 2024 
auf 414.900 € festgesetzt und nach dem 
Verhältnis der Zahl der Verbandsschüler 
der Mitgliedsgemeinden umgelegt. 

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsum-

lage wird die maßgebende Schülerzahl 
nach dem Stand vom 01.10.2023 auf 212 
Verbandsschüler festgesetzt. 

 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Schüler auf 

1.957,08 € festgesetzt. 
 
 
 (2) Investitionsumlage 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeiti-
gen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 90.000 € festgesetzt. 
 

 
 

§ 6  
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenom-
men. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 
2024 in Kraft. 
 
  
 
Thurmansbang, 18.04.2024 
(Grund-)Schulverband Thurmansbang 
 
K ö n i g 
Schulverbandsvorsitzender 

 
 

II. 
 
Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat als Rechts-
aufsichtsbehörde nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 
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BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG in Verbindung 
mit Art. 67 und 71 GO mit Schreiben vom 
08.04.2024 Nr. 21-941.3 mitgeteilt, dass die Haus-
haltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile 
enthält. 
 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gem. Art. 24 
Abs. 1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO amtlich bekannt-
gemacht. 
Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 
BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG, Art. 65 
Abs. 3 Satz 3 GO i.V.m. § 1ff. BekV bis zur nächsten 
amtlichen Bekanntmachung ab sofort in der Ge-
schäftsstelle des (Grund-)Schulverbandes in 94169 
Thurmansbang, Gründelln 3, Zimmer Nr. 15 -Ge-
schäftsleitung -  öffentlich auf. 
 
Dort liegt auch die Haushaltssatzung mit ihren An-
lagen während des ganzen Jahres innerhalb der all-
gemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit (§ 4 
Bekanntmachungsverordnung). 
 
Thurmansbang, 18.04.2024 
 (Grund-)Schulverband Thurmansbang 
 
K ö n i g 
Schulverbandsvorsitzender 
 

 
 
 
 

Haushaltssatzung 

des Zweckverbandes Klärwerk Spiegelau 

für das Haushaltsjahr 2024 

Vom 19.04.2024 

Auf Grund von § 18 Abs. 2 der Verbandssatzung und 

Art. 40 des Gesetzes über die kommunale Zusam-

menarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art 63 ff. 

der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckver-

band folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 

Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er 

schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen 

und Ausgaben mit 727.700 € und im Vermögens-

haushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 

187.000 € ab. 

 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-

haushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

  (1) Betriebskostenumlage Klärwerk Spiegelau 

Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht 

gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im 

Verwaltungshaushalt (Umlagesoll) wird auf 

423.600 € festgesetzt und auf die Verbandsmitglie-

der umgelegt. Umlegungsschlüssel ist der Frisch-

wasserbrauch des Vorjahres (§ 19 Abs. 2 der Ver-

bandssatzung). 

  (2) Betriebskostenumlage Dezentrale Unterkunft 

Der durch Mieten und sonstige Einnahmen nicht 

gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im 

Verwaltungshaushalt (Umlagesoll) wird auf 0 € 

festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder umge-

legt. Umlegungsschlüssel ist 55% Gemeinde Spie-

gelau und 45% Gemeinde St. Oswald - Riedlhütte 

  (3) Investitionsumlage Klärwerk Spiegelau 

Der durch Beiträge und sonstige Einnahmen nicht 

gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im 

Vermögenshaushalt (Umlagesoll) wird auf 0 € fest-

gesetzt und auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 

Umlageschlüssel sind die zum Anschluss vorgese-

henen Einwohnergleichwerte (EGW) (§19 Abs. 1 

der Verbandssatzung). 

  (4) Investitionsumlage Dezentrale Unterkunft 

Der durch Beiträge und sonstige Einnahmen nicht 

gedeckte Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben im 

Vermögenshaushalt (Umlagesoll) wird auf 0 € fest-

gesetzt und auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 

Umlegungsschlüssel ist 55% Gemeinde Spiegelau 

und 45% Gemeinde St. Oswald – Riedlhütte. 
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§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeiti-

gen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-

plan wird auf 75.000 € festgesetzt. 

 

 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenom-

men. 

 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in 

Kraft. 

 

Spiegelau, 19.04.2024 

Zweckverband Klärwerk Spiegelau 

Roth 

Verbandsvorsitzender 

 

Hinweis: 

Die Haushaltsatzung mit ihren Anlagen ist bis zur 

nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haus-

haltssatzung während der allgemeinen Öffnungs-

zeiten im Rathaus der Gemeinde Spiegelau einseh-

bar. 

 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
einer Baugenehmigung  

gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  
Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat mit Be-
scheid vom 23.04.2024 unter dem Aktenzeichen 
40-3-BG-85-2024 der Stadt Freyung, vertreten 
durch den 1. Bürgermeister Herrn. Dr. Olaf Hein-
rich, Rathausplatz 1, 94078 Freyung, die Tempo-

räre Errichtung von Campingstellplätzen mit ent-
sprechender Ver- und Entsorgungseinrichtung 
(keine Gebäude) auf dem Grundstück Flurnummer 
470/3 der Gemarkung Ort, Stadt Freyung, erteilt. 
 
Da im vorliegenden Fall an mehr als 20 Nachbarn 
eine Zustellung der Baugenehmigung gemäß Art. 
66 Abs. 1 Satz 6 BayBO erfolgen müsste, wird diese 
nach Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch eine öffent-
liche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt 
mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Re-
gensburg in 93047 Regensburg (Postfachanschrift: 
Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, Hausan-
schrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg). 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur 
Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die 
Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! 
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte 
Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Sonstige Hinweise 

Der Bescheid und die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können beim Bauamt des Landratsam-
tes Freyung-Grafenau, Grafenauer Straße 44, 
94078 Freyung, Zi. Nr. 303, während der allgemei-
nen Geschäftszeiten eingesehen werden. Eine vor-
herige Terminvereinbarung unter 08551/57-2808 
wird empfohlen. 
 
Freyung, 30.04.2024 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
 
 
Höcherl 
Regierungsdirektor 
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